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Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 10 „Photo­
voltaikanlage auf der Deponie der USUM GmbH“ der Gemeinde Karsdorf 
Benachrichtigung über die Öffentlichkeitsbeteiligung gern. § 3 (2), Beteilung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gern. § 4(2) sowie Abstimmung 
mit den benachbarten Gemeinden gern. § 2 (2) BauGB im Planverfahren

hier: Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,

vom o.g. vorhabensbezogenen Bebauungsplan Nr. 10 der Gemeinde Karsdorf 
(Entwurf) werden anteilige Flächen der Deponie Kalksteintagebau I Karsdorf erfasst.

Für die ab dem Jahr 1985 aufgenommene, kontrollierte Abfalleinlagerung erfolgte die 
Zuordnung als Deponie der Deponieklasse II. Daraus ergibt sich Zuständigkeit des 
LVwA, Referat 401 als Genehmigungs- und Überwachungsbehörde.

Die Deponie befindet sich mit einer Gesamtfläche von 21,3 ha in den Gemarkungen 
der Gemeinden Karsdorf (BLK) und Steigra (SK). Stilllegungs- und 
Rekultivierungsmaßnahmen zum Aufbau des endgültigen Oberflächen­
abdichtungssystems (hier: standortangepasste Wasserhaushaltsschicht- WHS) 
wurden auf 19 ha durchgeführt. Zusätzlich sind auf 2,3 ha Randflächen und 
angrenzenden Böschungen Begrünungsmaßnahmen umgesetzt worden. Zur 
Fassung und Ableitung von Oberflächenwasser existiert am Deponierand ein 
Grabensystem mit der Abführung zu Versickerungseinrichtungen im NW, NO und SO 
des Standortes. Im Flächenanteil der Gemeinde Steigra sind 
Deponiegasfassungselemente installiert, die noch aktiv betrieben werden. Für die 
passive Behandlung von Restgasen sind dort ebenfalls Bereiche mit wirksamer 
Methanoxidationsleistung innerhalb der Wasserhaushaushaltsschicht vorbereitet 
(s.g. Methanoxidationsfenster). Überwachungseinrichtungen der Deponie betreffen 
Grundwassermessstellen im Randbereich, Setzungsmesseinrichtungen in der WHS 
und Gaskontrollpegel am Ostrand zu den Behandlungsanlagen.
Mit der Ausführung der WHS wurden die ursprüngliche Flächennutzungsplanung 
berücksichtigt und standortangepasste Regelungen zum Anbau von 
nachwachsenden Rohstoffen bzw. zur Energiepflanzenproduktion getroffen.
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Die Feststellung der endgültigen Stilllegung und Beginn der Nachsorgephase ist mit Bescheid vom 19. Dez. 
2012 nach § 40 Abs. 3 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) erfolgt. Eine Begrenzung der Nachsorgedauer 
liegt nicht vor (—> vgl. Ausführungen im Planentwurf zum Ende der Nachsorge in 15 Jahren). Die Nachsorge 
ist so lange zu betreiben, bis die schutzgutbezogenen Forderungen des § 15 KrWG Abs. 2 i. V. mit § 11 
Abs. 2 Nr. 1 DepV als erfüllt angesehen werden können. Bei Errichtung und Betrieb von PV- Anlagen auf 
Deponien sehen die deponierechtlichen Grundlagen aktuell die Entlassung aus der Nachsorge nicht vor.

Deponiebetreiberin und Flächeneigentümerin ist die Fa. USUM Abfallentsorgungs- und Recycling­
gesellschaft mbH, Am Alten Tagebau 1 in 06268 Steigra, vertreten durch den Geschäftsführer, Herrn 
Heinisch. Die abfallrechtliche Zuständigkeit und das Regelungsverhältnis für die Deponie besteht allein 
zwischen Abfallbehörde und Deponiebetreiber. Der im Planentwurf ausgewiesene Vorhabensträger Fa. 
WQ Deutschland GmbH Elsteraue i.V. mit dem angegebenen PV- Anlagenbetreiber Fa. WQ Steigra GmbH 
wird im abfallrechtlichen Handlungsrahmen nicht wirksam.

Entsprechend Ihrer Anforderung im E- Mail vom 17. Dez. 2024 nehme ich zu den übermittelten Unterlagen 
nachfolgend Stellung. Meine Anforderungen und Anmerkungen betreffen ergänzende grundlegende 
Ausführungen sowie die gegenüber dem Vorentwurf vom Feb. 2024 einbezogenen Änderungen.

1. Grundsätzliches

Die geplante PV - Anlage am Standort der Deponie Karsdorf soll insgesamt ca. 20 ha in Anspruch nehmen. 
Der Planentwurf der Gemeinde Karsdorf betrifft eine anteilige Fläche von ca. 8 ha. Davon sind ca. 5,5 ha 
Deponiefläche mit Oberflächenabdichtungssystem (WHS) eingeordnet (—► SOpvi).
Bei der SOpvz (0,92 ha) nördlich der rekultivierten Deponiefläche handelt es sich um einen 
Entnahmebereich von Abraum (Lösslehm), der bei der Erschließung und Betrieb des Kalktagebaus für die 
späteren Wiedernutzbarmachung aufgehaldet wurde und in der Deponierekultivierung anteilig verwendet 
werden konnte. Nördlich anschließend befinden sich verbliebene Abraumaufhaldungen (naturbelassenes 
Material). Es ist zu beachten, dass die Fläche SOpvz (0,92 ha) nicht zur Abfallablagerung genutzt wurde und 
damit ein Deponieabdichtungssystem nicht erforderlich war. Somit sind die hohen Anforderungen zur 
Nichtbeeinträchtigung des Oberflächenabdichtungssystems - WHS bei Errichtung einer PV- Anlage in 
diesem Areal grundsätzlich nicht berührt. Der Entnahmebereich wurde anteilig in die randlichen 
Begrünungsmaßnahmen der Deponie einbezogen sowie der natürlichen Sukzession überlassen. Im 
Geländeprofil zeigt sich dieser Bereich als Tieflage zwischen rekultiviertem Deponiekörper und 
Abraumaufhaldung. Ggfls. notwendige Geländeanpassungen im Vorfeld der Errichtung der PV-Anlage 
werden im Planentwurf nicht benannt („keine Aufschüttungen/Aufgrabungen zur Errichtung...“ S. 24/

Es ist anzumerken, dass einzelne Ausführungen bzw. Festsetzungen im Planentwurf, überwiegend in den 
Änderungen zum Vorentwurf, auf Flächen außerhalb des Plangebietes in der benachbarten Gemarkung 
Steigra und deren Planungsverantwortung zurückgreifen. Beispielhaft möchte ich die Erschließung unter Nr. 
12 Werkstraße und Zufahren (S. 28), Löschwasserbereitstellung (S. 29) und insbesondere unter Nr. 11.1.1 
Blendwirkung Nr. 4 Östlich der Anlage (hier: östliche Deponiegrenze in der Gemarkung Steigra) benennen.
Es wird auf S. 22 formuliert: „Die PV- Anlage wird von den Bürogebäuden nicht einsehbar sein. Im 
Bebauungsplan wird zusätzlich festgesetzt, dass an der östlichen Grenze des Geltungsbereiches (zum 
Betriebsgelände BEB) die Anlage eines 2,00 m hohen Erdwalls zulässig ist. Dieser Erdwall ist gern. § 4 (5) 
der Textlichen Festsetzungen mit einer geschlossenen freiwachsenden Laubstrauchhecke zu 
bepflanzen...." In der Planzeichnung zum Planentwurf der Gemeinde Karsdorf und im Vorentwurf der 
Gemeinde Steigra ist diese Textliche Festsetzung (§ 4(5)) nicht enthalten. Hier werden die 
Problemstellungen aus der getrennten Verantwortung der Gemeinden Karsdorf und Steigra für die PV- 
Anlagenfläche deutlich, da vom Vorhabensträger/Planverfasser die Anlage als technische Einheit betrachtet 
wird. Die weitere Vorbereitung und Umsetzung des Vorhabens könnte daher, bezogen auf die jeweiligen 
Gemeindefläche, durch Drittabhängigkeiten und differenzierten, zusätzlichen Genehmigungsanforderungen 
beeinflusst werden. Im Planentwurf der Gemeinde Karsdorf sollte die detaillierte Darstellung zur Errichtung 
eines Randwalls an der östlichen Deponiegrenze vermieden werden. Zum vergleichbaren Planentwurf der 
Gemeinde Steigra wären zu dieser Maßnahme von mir, das Überbauen von Überwachungseinrichtungen 
der Deponie und mögliche Beeinträchtigungen der Deponiegasfassung mit dem Transportsystem zur 
Behandlungsanlage zusätzlich kritisch anzumerken.



Seite 3/6

Mit dem geplanten Vorhaben PV-Anlage auf der Deponie Karsdorf liegt eine Aufgabe und Änderung der 
bisher geregelten Nachnutzung für die abschließend rekultivierte Deponieoberfläche vor.
Im Planentwurf wird die Deponie, speziell Bereich SOpvi als „Bauwerk“ betrachtet und mit Errichtung der 
PV- Anlage eine Änderung und Erweiterung dieser Bebauung thematisiert (u.a. Teil II Umweltbericht Nov. 
2024; S. 17 unten). Grundsätzlich möchte ich feststellen, dass aufgrund der fehlenden deponietechnischen 
Funktion der PV- Anlage i. V. mit einer Deponie in der Nachsorgephase, Prüfanforderungen zur 
wesentlichen Änderung einer Deponie oder ihres Betriebes und die Zulassungs- bzw. 
Genehmigungsanforderungen nach § 35 Abs. 2 oder 3 KrWG nicht herangezogen werden.

Der Planentwurf bezieht sich wiederholt auf die Rückbauverpflichtung. In Nr. 11.2.7, S. 27 wird als 
Änderung zum Vorentwurf weiterhin ausgeführt: „Im Bebauungsplan erfolgt eine zeitliche Befristung der 
festgesetzten baulichen Nutzung auf die Nutzungsdauer der zu errichtenden PV- Anlage. Als Folgenutzung 
ist der Urzustand gern. Rekultivierungsplanung wieder herzustellen. “
In den Textlichen Festsetzungen des Planentwurfes ist im § 1 (2) der rückstandslose Rückbau mit dieser 
Regelung kombiniert..
Diese Festsetzung im Planentwurf ist m. E. unbestimmt, die Zielstellung erschließt sich nicht. Dem 
Rückgriff auf eine Rekultivierungsplanung aus dem Jahr 2007 für einen Zeitpunkt in ggfls. 20 bis 25 Jahren 
sollte nicht gefolgt werden. Beim Rückbau der PV- Anlage mit Wiederherstellung der WHS und des 
Bewuchses ist der Stand der Technik anzuwenden (siehe u.a. BQS 7- 4a S.3 und Punkt 6 sowie Anhang 1 
DepV -^“Nach Aufgabe der Nutzung der PV-Anlage ist die Fläche so herzustellen, dass die 
Schutzerfordernisse nach Anhang 1 Nr. 2.3.1 DepV im Sinne einer Rekultivierung gewahrt bleiben. Dies ist 
nach dem Rückbau einer PV-Anlage gegenüber der zuständigen Behörde nachzuweisen“). Für den Fall der 
zum Zeitpunkt des Rückbaus bereits vollzogenen Entlassung aus der Nachsorge, wären die 
bodenschutzrechtlichen Anforderungen zum Wiederherstellen einer durchwurzelbaren Bodenschicht und 
Bewuchs zu beachten.
Sollte mit dieser Festsetzung auf die Wiederaufnahme der bisherigen Nachnutzung, mit Anbau von 
nachwachsenden Rohstoffen/Energiepflanzenproduktion abgestellt werden, gehe ich zunächst von einer 
Bewertung zur erneuten Nutzungsänderung und zum Eingriff über die erforderlichen planungsrechtlichen 
Verfahren aus. Eine Prüfung der Festsetzung § 1(2) Satz 2 wird empfohlen.

Unter Nr. 4 der Textlichen Festsetzung, Grünordnung und Landschaftspflege betreffend, wird im § 4 (2) 
als Maßnahme „K“ auf den langfristigen Erhalt und die Pflege der bisherigen Randflächenbegrünung und 
-gestaltung abgestellt.
Die mit Errichtung der Oberflächenabdichtung und des randlichen Oberflächenwasserfassungssystems 
als Kompensationsmaßnahme angelegten/ zu pflegenden Trockenrasenbereiche, der 10 m 
Übergangsbereich zwischen Deponiestandort (bewirtschaftete Fläche) und den natürlichen 
Magerstandorten sowie der Gehölz-ZHeckenstreifen an der Hangkante dienen der Vermeidung von 
Beeinträchtigungen, insbesondere durch Eintrag nährstoffreicher Böden und Wässer aus der 
Energiepflanzenproduktion in das angrenzende FFH- Gebiet „Trockenhänge bei Steigra". Mit der neuen 
Maßnahme M1 werden die bisherigen Anforderungen durch Entwicklung von extensiven Grünlandflächen 
als Halbtrockenrasen präzisiert und ergänzt.
Nach § 4 (4) der Festsetzungen sollen mit der Maßnahme M3 die bestehende Laubhecke im 
Übergangsbereich rekultivierte Deponiefläche und nördlich angrenzender Offenlandbereich (hier: Grenze 
SOpvi zu SOpv2) ergänzt und auf 10 m Breite erweitert werden.
Die grünordnerischen und landschaftspflegerischen Maßnahmen werden positiv gesehenen. Die Funktion 
der Oberflächenwasserfassung mit den Deponierandgräben und deren Abführung zum 
Versickerungsgraben Nordwest, zum Absetz- und Versickerungsbecken Nordost und zum Graben 
Südostabfluss einschl. Rückhaltebecken mit Drosselabfluss ist weiterhin aufrechtzuerhalten. Auf 
notwendige Unterhaltungsmaßnahmen am Grabensystem wird unter den neuen Bedingungen einer 
vollständigen Umzäunung der Deponie-(PV)- fläche hingewiesen.
Der im Planentwurf erfasste Bestand und dessen vorgesehene Aktivierung/Unterhaltung eines örtlichen 
Wanderweges im Verlauf der Hangkante zum Unstruttal entlang der Deponiegrenze war bisher 
kommuniziert.
Zum Teil 4 - Hinweise - 1. Niederschlagewasser („...Oberflächenwasser ist auf dem Grundstück dezentral 
zu versickern bzw. zu verdunsten. Das Versickern von Niederschlagswasser bzw. das Einleiten von 
Niederschlagswasser in ein Gewässer bedarf grundsätzlich einer wasserrechtlichen Erlaubnis...") möchte 
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ich anmerken, dass bereits wasserrechtlichen Erlaubnisse zur Versickerung der im Randgrabensystem der 
Deponie gefassten Oberflächenwässer bestehen und aufrecht zu erhalten sind.

2. Technische Anforderungen

Wie bereits im Vorfeld kommuniziert, erfolgt die Prüfung der abfallrechtlichen Zulässigkeit der Errichtung 
einer der PV- Anlage für die in der Nachsorge befindlich Deponie Kalksteintagebau I Karsdorf auf 
Grundlage des Bundeseinheitlichen Qualitätsstandards 7-4a „Technische Anforderungen an die Errichtung 
von Photovoltaikanlagen auf Deponieoberflächenabdichtungssystemen“ (BQR 7-4a).
Der BQS 7-4 a repräsentiert den aktuellen Stand der Technik nach Nr. 2.1.1 im Anhang 1 
Deponieverordnung (DepV). BQS werden regelmäßig aktualisiert und fortgeschrieben.
Mit dem BQS 7-4 a wird auf aussage- und prüffähige Unterlagen zur technischen Ausführung der PV- 
Anlage (Pläne/Erläuterungen/Darstellungen/Nachweise usw.) und auf weitere Anforderungen abgestellt, die 
sich standortkonkret aus der Errichtung auf den Flächen der Deponie Karsdorfergeben.

Der Planentwurf enthält Festsetzungen zur Errichtung der Solarmodule sowie der erforderlichen Gebäude 
und Nebeneinrichtungen (§1(1) der Textlichen Festsetzungen), jedoch keine Darstellungen zur 
beabsichtigten Ausführung oder Aufstellung der Modultische und deren Gründung. Weiterhin sind Lage, 
Aufbau und Anzahl von Gebäuden, technischen Nebenanlagen und von Zuwegungen auf der 
Deponieoberfläche aus den Unterlagen nicht zu entnehmen.
Im § 2 (3) ->SOpvi und § 2 (4) —» SOpvz der textlichen Festsetzungen wird ein max. 2 %iger Anteil an zu 
versiegelnder Grundfläche durch Fundamente, Rammpfähle (?, im Textteil der Begründung zum 
Planentwurf S. 6 aufgrund Deponieabdichtungssystem - WHS ausgeschlossen) oder Gebäude und 
baulichen Anlagen angegeben.
Gegenüber dem Vorentwurf 12/2023 wurden vom Vorhabensträger technische Änderungen im aktuellen 
Planentwurf eingebracht, die sich aus den Ergebnissen einer aktuell laufenden Anlagen- bzw. 
Objektplanung ergeben haben sollen.
—> Vorentwurf Gründung der Modultische durch aufgesetzte Betonfundamente, aktuell Gründung durch

Schraubfundamente (Verankerung in der WHS?)
—> dadurch Verringerung max. versiegelter Flächenanteil von ca. 15 % auf max. 2 %
—> zusätzlich Reduzierung Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 auf 0,65 als Höchstmaß bei weiterhin hoher 

Bebauungsverdichtung und
Erhöhung der Ausbauleistung der PV_ Gesamtanlage von 20 auf 25 MWP.

Zeichnerisch und textlich unter § 2 (5) wurden im Planentwurf zusätzlich für die Flächen SOpvi und SOpv2 
festgesetzt:
Höhe baulicher Anlagen als Höchstmaß - Oberkante: < 3,50 m
Höhe baulicher Anlagen als Höchstmaß - Unterkante: ä 0,8 m

Die Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen als Höchstmaß - Unterkante mit ä 0,8 m erfüllt nicht die 
Anforderungen des BQS 7-4a, welcher eine ausreichende Installationshöhe von mindestens 1 m über der 
Oberkante der Rekultivierungsschicht bzw. WHS angibt und auf entsprechenden Abstand der Module 
untereinander verweist (Planentwurf Ansatz Abstand zwischen den Modulen 1... 2 cm).

Entsprechend BQS 7-4 a zu erstellende und vorzulegende Unterlagen, spezifiziert für den Standort der 
Deponie Kalksteintagebau I Karsdorf und den Flächenanteil der geplanten PV- Anlage in der Gemarkung 
Karsdorf (hier: Fläche ohne Deponiegasfassungelemente und Transportsysteme):

Allgemein
• Den Nachweis, dass es zu keiner Beeinträchtigung der Funktionstüchtigkeit des 

Oberflächenabdichtungssystems, welches als Wasserhaushaltsschicht als alleinigem 
Dichtungselement ausgeführt wurde, des Entwässerungssystems und der 
Überwachungseinrichtungen kommt.

• Den Nachweis, dass Explosionsschutzanforderungen sowie brandschutztechnische Belange unter 
Berücksichtigung der PV-Anlage sichergestellt und beachtet werden.
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• Bei Verwendung von Schraubfundamenten mit bisher nicht vorgesehener Verankerung und Eingriff in 
die WHS sind Deponiegasmigrationspotenziale aus der östlichen Deponiefläche mit aktuell noch 
betriebener aktiver Entgasung zu beurteilen.

• Die Erläuterung, wie notwendige Kontroll-, Wartungs- und Pflegemaßnahmen am Deponiekörper 
zukünftig ermöglicht werden, da durch die PV-Anlage diese nicht beeinträchtigt oder behindert 
werden dürfen. Gleiches betrifft die Zugänglichkeit zu den relevanten Deponieeinrichtungen (auch 
während der Baumaßnahme).

Mess- und Kontrolleinrichtunqen
• Die Zugänglichkeit zu den Überwachungseinrichtungen muss grundsätzlich, auch während der 

Baumaßnahme, gewährleistet sein. In der PV-Anlagenfläche der Gemarkung Karsdorf befinden sich 
drei Setzungspegel (SP/6, SP/ 7 und SP/ 9). Vorhandene Setzungsmesseinrichtungen sind zu 
erhalten bzw. durch adäquate Messeinrichtungen zu ersetzen. Im Randbereich bestehen zwei 
Grundwassermessstellen (Pegel 3 im SW und Pegel 2 im NO). Der Zugang muss unter 
Berücksichtigung der vorgesehenen zusätzlichen Pflanzungen und mit dem Bau der Zaunanlage 
uneingeschränkt möglich sein.

Oberflächenabdichtunq
• Bei vorgesehener Verankerung der Modultische über Schraubfundamente und Einbauten in die WHS 

(z. B. erdverlegte Kabel, Schächte, Fundamente, Anlegen von Fahrstraßen) darf deren Wirksamkeit, 
insbesondere deren Rückhalt- und Speicherfunktion zur Minderung der Restdurchsickerungsrate 
nicht eingeschränkt werden. Dies ist nachvollziehbar dazulegen und nachzuweisen (ggfls. über 
Aktualisierung/Fortschreibung Wasserhaushaltsmodellierung)

• Der Bewuchs der WHS ist als Wirkkomponente für deren Funktionserfüllung relevant. Eine 
geschlossene, erosionsstabile Vegetationsdecke ist durch eine ausreichende Installationshöhe 
(mindestens 1 m über Oberkante WHS) für den optimalen Lichteinfall und durch Abstand der Module 
untereinander für eine ausreichende Wasserversorgung und Abminderung von Hitzestaueffekten 
unterhalb der Module zu erhalten. Die erforderliche Pflege der Vegetation ist sicherzustellen und 
nachzuweisen.

• Es ist zu erläutern wie eine Schadverdichtung der WHS durch Befahrung (Materialtransport, 
Erdarbeiten, Lagerung und Aufstellung der Module) vermieden bzw. durch geeignete Maßnahmen 
reduziert werden soll.

• Es sind Aussagen zu treffen, wie bei den Erdarbeiten der Bodenaushub horizontbezogen (Ober- und 
Unterboden) erfasst, gelagert und entsprechend wieder eingebaut werden soll.

bauliche Anforderungen
• Es ist nachzuweisen, dass das Oberflächenabdichtungssystem durch die PV-Anlage nicht durch 

statische und dynamische Belastungen bei Bau-, Betriebs- und Rückbauphase beeinträchtigt wird. 
Dazu sind unter Berücksichtigung der zusätzlichen Belastungen Standsicherheits- und 
Verformungsnachweise zu führen. Hierbei sind insbesondere zu berücksichtigen:

Statische Belastungen durch Fundamente, Module, Wechselrichterstation und Trafostandorte 
(Beschreibung und Berechnung) unter Berücksichtigung von Wind- (Druck und Sog) und 
Schneelasten, 
dynamische Belastungen durch Baumaschinen und Geräte während der Herstellung der 
Verankerung/Gründung, des Antransportes, der Montage, bei der Wartung und dem Rückbau 
der PV-Anlage, 
statische und dynamische Probebelastungen der Gründungen durch vertikale und horizontale 
Zugversuche,
Überlagerung von Lastfällen aufgrund des möglichen gleichzeitigen Auftretens unterschiedlicher 
Belastungen und
Standsicherheitsgutachten bei Errichtung von PV-Anlagen auf Böschungen.
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Wasserhaushalt/Entwässerunq
• Das von den Modulen abfließende Niederschlagswasser darf nicht zu Erosionen führen (z. B. 

Erosionsrinnen). Unterhalb der Tropfkanten der PV-Module sind geeignete Maßnahmen zum 
Erosionsschutz vorzusehen und nachzuweisen.

• PV-Module können z. B. durch Beschattung bzw. konzentrierten Niederschlagswasserabfluss sowie 
in Abhängigkeit vom Zustand und des Bewuchses und jahreszeitlicher Wachstumsphase den 
Wasserhaushalt in der WHS mit dem Anteil Oberflächenabfluss verändern.
Die Deponie verfügt u. a. über ein Randgrabensystem mit Ableitung zu Versickerungsanlagen.
Die ausreichende Dimensionierung von Einrichtungen zur Fassung und Ableitung anfallenden 
Niederschlagswassers ist hydraulisch nachzuweisen.

Unter den rechtlichen Grundlagen Nr. 2.1. Zulassungsverfahren im BQS 7-4a wird klargestellt, dass es beim 
Errichten einer PV-Anlage auf einer Deponiefläche einer Genehmigung- mindestens eine Baugenehmigung­
bedarf. In diesem Genehmigungsverfahren sind insbesondere die abfallrechtlichen Anforderungen zu 
berücksichtigen.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
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Priorität: Normal
Anhänge: 0

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 BauGB
Hier: Stellungnahme der Oberen Immissionsschutzbehörde

Wie bereits im April 2024 mitgeteilt wurde, bestehen aus der Sicht der Oberen 
Immissionsschutzbehörde zum o.g. Bebauungsplanes der Gemeinde Karsdorf keine Bedenken, da in 
der Regel durch Photovoltaikanlagen nicht mit schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von 
Luftschadstoffen, Gerüchen oder relevantem Lärm zu rechnen ist.
Grundsätzliche Belange der Oberen Immissionsschutzbehörde werden daher nicht berührt. Bei PV-
Freiflächenanlagen handelt es sich um immissionsschutzrechtlich nicht genehmigungsbedürftige 
Anlagen i.S. der §§ 22 ff. Bundes- Immissionsschutzgesetz (BImSchG). Zuständig für die Belange 
des Immissionsschutzes (z.B. Geräusche der Wechselrichter und Blendung durch die Oberflächen 
der Solarelemente) ist die Untere Immissionsschutzbehörde. Daher wird in diesem Zusammenhang 
auf die Stellungnahme der Unteren Immissionsschutzbehörde verwiesen. Im Kapitel 11.1 der 
Begründung zum Bebauungsplan sind zudem entsprechende Erläuterungen zu 
immissionsschutzrechtlichen Belangen enthalten.
Eine Ausnahme bilden die Transformatoren ab einer Nennspannung von 1.000 Volt, die als 
Niederfrequenzanlagen in den Anwendungsbereich der Verordnung über elektromagnetische Felder 
(26. BImSchV) fallen. Zuständig ist hier die Obere Immissionsschutzbehörde (LVwA Sachsen-
Anhalt). Schädliche Umwelteinwirkungen durch elektromagnetische Felder können bei 
Transformatoren von PV- Freiflächenanlagen zumeist ausgeschlossen werden, da der 
Einwirkungsbereich mit nur einem Meter um die Trafo- Einhausung eng begrenzt ist und somit keine 
Orte betroffen sind, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind. Zur 
Beurteilung der Geräusche reicht in der Regel die Angabe der Schallleistungspegel der 
Transformatoren aus.

Mike Bauer
Referat Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfungen

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt Falkenstein/Harz-4870/2024.FNP-FNP Stadt Falkenstein/Harz

Dessauer Straße 70
06118 Halle (Saale)

Tel.: 0345 514 2194
Fax: 0345 514 2512

Sachsen-Anhalt

#moderndenken 

Vorhaben:
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 10 "Photovoltaikanlage auf der Deponie 
der USUM GmbH" der Gemeinde Karsdorf

Stadt: Karsdorf , Unstrut [Unstruttal]

Ortsteil:

Landkreis: Burgenlandkreis

Aktenzeichen: 21102/02-5100/2025.vBP

Kurzbezeichnung:
Karsdorf , Unstrut [Unstruttal]-5100/2025.vBP-PV-Anlage auf d. Deponie d. 
USUM GmbH



eMail

Betreff: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 10 
"Photovoltaikanlage auf der Deponie der USUM 
GmbH" der Gemeinde Karsdorf

22.01.2025 15:11:08

An: "'info@meiplan.de'" <info@meiplan.de>
Von: Anja.Scholz@lvwa.sachsen-anhalt.de
Priorität: Normal
Anhänge: 0

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit übersende ich Ihnen die Stellungnahme des Referates 407 zu dem o. g. Bebauungsplan:

Das Plangebiet liegt im Landschaftsschutzgebiet „Unstrut-Triasland“ (LSG0040BLK) und grenzt 
westlich und südlich an das FFH-Gebiet „Trockenhänge bei Steigra“ (FFH0273LSA, DE 4735 306). 
Das FFH-Gebiet ist Bestandteil der Landesverordnung (N2000–LVO LSA).
Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege für den hier benannten 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan vertritt die Naturschutzbehörde des Burgenlandkreises.

Hinweis:
Umweltschadensgesetz und Artenschutzrecht sind zu beachten. Ich verweise in diesem 
Zusammenhang insbesondere auf § 19 BNatSchG i. V. m. dem Umweltschadensgesetz (vom 10. 
Mai 2007, BGBl. Teil I S. 666) sowie auf die §§ 44 und 45 BNatSchG.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
Scholz

Anja Scholz
MA, Referat Naturschutz, Landschaftspflege, Bildung für nachhaltige Entwicklung
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Dessauer Straße 70
06118 Halle (Saale)

Tel.: (0345) 514 2615
Fax: (0345) 514 2118
E-Mail: anja.scholz@lvwa.sachsen-anhalt.de
Internet: https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/naturschutz-landschaftspflege-bildung-fuer-nachhaltige-
entwicklung/

Sachsen-Anhalt
#moderndenken



eMail

Betreff: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 10 
"Photovoltaikanlage auf der Deponie der USUM 
GmbH" der Gemeinde Karsdorf

07.02.2025 11:32:37

An: "info@meiplan.de" <info@meiplan.de>
Von: Julia.Gerlach@lvwa.sachsen-anhalt.de
Priorität: Normal
Anhänge: 0

Sehr geehrte Frau Dumjahn,

ich teile Ihnen als Träger öffentlicher Belange mit, dass für das Vorhaben „Vorhabenbezogener 
Bebauungsplan Nr. 10 "Photovoltaikanlage auf der Deponie der USUM GmbH" der Gemeinde 
Karsdorf“ keine wahrzunehmenden Belange in Zuständigkeit des Referats 404 – Wasser – berührt 
werden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

--
Julia Gerlach
Referat Wasser
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Dessauer Straße 70
06118 Halle (Saale)

Tel. : +49 345  514  2123
E-Mail: Julia.Gerlach@lvwa.sachsen-anhalt.de
Internet: www.sachsen-anhalt.de

Sachsen-Anhalt
#moderndenken
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Entwurf - Bebauungsplan Nr. 10 „Photovoltaikanlage auf der Deponie 

der USUM GmbH“ der Gemeinde Karsdorf 

Ihr Zeichen:  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Schreiben vom 17.12.2024 baten Sie das Landesamt für Geologie und 

Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB) bezüglich des Entwurfs des o.g. Bebau-

ungsplans um eine Stellungnahme. 

 

Durch die zuständigen Fachdezernate der Bereiche Bergbau und Geologie 

des LAGB erfolgten Prüfungen zu Ihrer Anfrage, um Sie auf mögliche berg-

bauliche / geologische Beeinträchtigungen hinweisen zu können. 

 

Aus den Bereichen Bergbau und Geologie kann Ihnen Folgendes mitgeteilt 

werden: 

 

Bergbau 

 

Belange, die das LAGB, Abteilung Bergbau zu vertreten hat, stehen dem o.g. 

Vorhaben (Entwurf B-Plan Nr. 10) in der Gemeinde Karstdorf nicht entgegen.  

Bergbauliche Arbeiten oder Planungen, die den Maßgaben des Bundesberg-

gesetzes unterliegen, werden durch das Vorhaben/ die Planung nicht be-

rührt. 

 

Hinweise auf mögliche Beeinträchtigungen durch umgegangenen 

22.01.2025 

32-34290-1133/2/2308/2025 

 

Tim Kirchhoff 

Durchwahl +49 345 13197-438 

stellungnahmen.lagb@sachsen-

anhalt.de 

 

Stadtplanungsbüro  

Meißner & Dumjahn GbR  

Käthe-Kollwitz-Str. 9 

99734 Nordhausen 
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Altbergbau liegen dem LAGB für die angefragte Fläche nicht vor. 

 

Bearbeiter: Herr Thurm (Tel.: 0345 13197-275) 

 

Geologie 

 

Ingenieurgeologie 

 

Vom tieferen geologischen Untergrund ausgehende, durch natürliche Subrosionsprozesse be-

dingte Beeinträchtigungen der Geländeoberfläche (bspw. Erdfälle) sind dem LAGB im zu betrach-

tenden Vorhabenbereich nicht bekannt. 

Je nach Lagerung des Deponiematerials (anthropogener Aufschüttung) können durch Belastun-

gen des Baugrundes ungleichmäßige Setzungen aktiviert werden. Den Auswirkungen ungleich-

mäßiger Setzungen sollte durch geeignete bautechnische Maßnahmen begegnet werden. Bspw. 

könnten die Modultische der Photovoltaikelemente so konstruiert sein, dass Nachjustierungen bei 

ungleichmäßigen Setzungen möglich sind. 

 

Bearbeiterin: Frau Sänger (Tel.: 0345 13197-354) 

 

Hydrogeologie  

 

Gemäß Teil 2 der Begründung wurde die Deponie bis 1992 als Hausmüll- und Betriebsdeponie 

eines Zementwerkes genutzt. Ab 1992 wurde sie als Rest- und Mineralstoffdeponie betrieben. 

Nach der Schließung erfolgte eine Abdeckung mittels locker aufgebrachter Wasserhaushalts-

schicht von mindestens 1,80 m Mächtigkeit aus einem Lösserde-Gemisch. Die Veröffentlichung 

der LAGA Ad-hoc-AG „Deponietechnik“: Bundeseinheitlicher Qualitätsstandard 7-4a „Technische 

Anforderungen an die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Deponieoberflächenabdichtungs-

systemen“ vom 01.12.2022 ist deshalb zu beachten. 

 

Bearbeiter: Herr Dr. Balaske (Tel.: 0345 13197-351) 

 

 

Hinweis  

Diese Stellungnahme wird aufgrund der elektronischen Vorgangsbearbeitung im LAGB aus-

schließlich in digitaler Form versendet. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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Im Auftrag 

 

Kirchhoff 

 

 



 

 

 

Sehr geehrte Frau Dumjahn, 

zu oben genanntem Vorhaben erhalten Sie aus Sicht des Landesamtes für 
Denkmalpflege und Archäologie (LDA) folgende fachliche Stellungnahme zu 
archäologischen Belangen: 

Nach derzeitiger fachlicher Einschätzung des LDA bestehen gegen das geplante 
Vorhaben aus archäologischer Sicht keine Einwände. 

Bitte weisen Sie alle Beteiligten auf die gesetzliche Meldepflicht im Falle 
unerwartet freigelegter archäologischer Kulturdenkmale hin.  

Gemäß § 2 in Verb. mit § 18 (1) DenkmschG LSA entsteht ein Denkmal ipso iure 
und nicht durch einen Verwaltungsakt. Nach § 9(3) des Denkmalschutzgesetzes 
für Sachsen-Anhalt sind Befunde mit den Merkmalen eines Kulturdenkmals bis 
zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige unverändert zu lassen. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung durch das o.g. Landesamt oder von ihm 
Beauftragte ist zu ermöglichen. Es ist festzuhalten, dass die im § 9 (3) 
DenkmSchG LSA verankerte Wochenfrist bei in Erde oder Wasser gefundenen 
Sachen dazu dient, eine eventuelle Denkmaleigenschaft, ggf. mittels kurzfristiger 
Untersuchungen durch das Fachamt, bis zum Ablauf einer Woche, festzustellen. 
Bei Feststehen der Denkmaleigenschaft finden weitere Schutzvorschriften des 
DenkmSchG Anwendung. Es gilt die Erhaltungspflicht nach § 9 Abs. 1 und 2 und 
die Genehmigungspflicht nach § 14 Abs. 1 DenkmSchG. Soweit erforderlich kann 
diese gemäß § 14 Abs. 9 Auflagen zu einer fachgerechten Dokumentation nach 
den derzeit gültigen Standards des LDA enthalten (vgl. Urteil OVG LSA, 
17.04.2003, 2 L 150/02).  

Stadtplanungsbüro 

Meißner & Dumjahn GbR 

Käthe-Kollwitz-Straße 9 

 

99734 Nordhausen 

Archäologische Stellungnahme:  

Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 10 

„Photovoltaikanlage auf der Deponie der USUM GmbH“ der Gemeinde 

Karsdorf  

hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

gemäß § 4 (1) BauGB sowie der benachbarten Gemeinden gemäß § 2 

(2) BauGB im o.a. Planverfahren  

 

Ihr Schreiben vom: 17.12.2024  Ihr Zeichen:   

19. Dezember 2024 

 

24-24171 
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Für den Fall des Zutage Tretens von archäologischen Funden bei 
Erdeingriffen, die nach § 14 Abs. 9 DenkmSchG LSA zu dokumentieren sind, 
sollten zur Umsetzung denkmalrechtlicher oder denkmalpflegerischer Grundsätze 
und Ziele bezüglich des Erhalts, der Pflege oder Dokumentation von 
Kulturdenkmalen sowie des Erkenntnisgewinnes gem. § 36 Abs. 2 Nr. 5 VwVfG 
die Erteilung weitergehender Auflagen vorbehalten werden. 

Als Ansprechpartner für Belange der archäologischen Bodendenkmalpflege steht 
Ihnen Herr Kühlborn zur Verfügung, Tel.: 0345/5247-414; Fax: 0345/5247-460;  
E-Mail: mkuehlborn@lda.stk.sachsen-anhalt.de. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

 

Marc Kühlborn M.A. 
 

Verteiler: - z. d. A. 

 - UDSchB BLK (Per E-Mail) 

  





























 

Regionale Planungsgemeinschaft Halle 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 10 

„Photovoltaikanlage auf der Deponie der USUM GmbH“,  

Gemeinde Karsdorf 

- Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB - 

 

hier: Stellungnahme der Regionalen Planungsgemeinschaft (RPG) Halle 

Bezug: Stellungnahme der RPG Halle vom 12.03.2024 

 

 

Sehr geehrte Frau Dumjahn, 

 

mit E-Mail vom 27.11.2024 haben Sie die RPG Halle um Stellungnahme zum o. g. Bebau-
ungsplan gebeten. Hierzu teile ich Ihnen Folgendes mit. 

 

I Rechtsgrundlagen 

 

Entsprechend § 2 Abs. 4 i. V. mit § 21 Landesentwicklungsgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt (LEntwG LSA) vom 23. April 2015 (GVBl. LSA 2015, S. 170) nimmt die RPG Halle die 
Aufgabe der Regionalplanung für ihre Mitglieder Burgenlandkreis, Saalekreis, Stadt Halle, 
sowie dem Landkreis Mansfeld-Südharz mit Lutherstadt Eisleben, Stadt Arnstein, Gerbstedt, 
Hettstedt und Mansfeld, Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land und Verbandsgemeinde 
Mansfelder Grund-Helbra) wahr. 

Gemäß Nr. 4.1. RdErl. des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr vom 
13.01.2016-44-20002-01 gibt die RPG Halle als Träger öffentlicher Belange eine Stellung-
nahme ab.  

Die Erfordernisse der Raumordnung auf der Ebene der Regionalplanung ergeben sich für die 
Planungsregion Halle aus: 

• dem Regionalen Entwicklungsplan (REP) Halle 2010, in Kraft seit dem 21.12.2010 (vgl. 
Amtsblatt LK SK Nr. 46 von 2010) 

Geschäftsstelle der Regionalen  
Planungsgemeinschaft Halle 

______________________________  
 

Willy-Brandt-Straße 87 

 
06110 Halle (Saale) 

 

Tel. : +49345 20938315 
Fax: +49345 20938319 

e-mail: marek.irmer@planungsregion-halle.de 

Internet: www.planungsregion-halle.de 

 
Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn 
GbR 
Käthe-Kollwitz-Straße 9 
99734 Nordhausen 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Mein Zeichen Bearbeitet von: Halle, 

 rpgh- Herr 08.01.2025 
17.12.2024 2025-00012 Irmer 
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• der Planänderung des REP Halle 2010 in der Fassung vom 22.08.2023, in Kraft seit dem 
15.12.2023 (vgl. Amtsblatt LVwA Nr. 12/2023)  

• dem Sachlichen Teilplan „Zentrale Orte, Sicherung und Entwicklung der Daseinsvorsorge 
sowie großflächiger Einzelhandel“ 2020, in Kraft seit dem 28.03.2020 (vgl. Amtsblatt LK MSH 
Nr. 3 von 2020 

• dem Regionalen Teilgebietsentwicklungsprogramm für den Planungsraum Amsdorf (1997) 
einschließlich der ersten Änderung (2006), in Kraft seit dem 06.02.1997 (vgl. MBl. LSA Nr. 5 
von 1997) 

• dem Regionalen Teilgebietsentwicklungsprogramm für den Planungsraum Geiseltal (2000), 
in Kraft seit dem 7.7.2020 (vgl. MBl. LSA Nr. 21 von 2000) 

• dem Regionalen Teilgebietsentwicklungsprogramm für den Planungsraum Merseburg (Ost) 
(1998), in Kraft seit dem 13.05.1998 (vgl. MBl. LSA Nr. 25 von 1998) 

• dem Regionalen Teilgebietsentwicklungsprogramm für den Planungsraum Profen (1996), in 
Kraft seit dem 05.06.1998 (vgl. MBl. LSA Nr. 31 von 1996). 

 

Gemäß § 4 Abs. 1 ROG (Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) geändert 
worden ist) sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen öffentlicher Stellen die 
Ziele der Raumordnung zu beachten sowie Grundsätze und sonstige Erfordernisse der 
Raumordnung in Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen.  

 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB (Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezem-
ber 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist) sind Bauleitpläne an die Ziele der 
Raumordnung anzupassen. Die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung 
sind gemäß § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. 

 

II Raumbedeutsamkeit und landesplanerische Stellungnahme 

 

Die Prüfung der Raumbedeutsamkeit und die Abgabe der landesplanerischen Stellungnah-
me erfolgen durch das Ministerium für Infrastruktur und Digitales Sachsen-Anhalt als oberste 
Landesentwicklungsbehörde. 

 

III Ausführungen zum Bebauungsplan 

 

In der Gemeinde Karsdorf, Gemarkung Karsdorf, Flur 7, ca. 500 m nordöstlich der Ortslage 
Karsdorf ist die Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes vorgesehen..   

Es soll ein sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Photovoltaikanlage festgesetzt 
werden, das aus zwei Teilflächen besteht. Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 8 ha und 
wird überwiegend landwirtschaftlich (ca. 4,6 ha) sowie als Grünland (ca. 2,3 ha) genutzt bzw. 
liegt brach (ca. 1,1 ha). 

 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Karsdorf stellt für den überwiegen-
den Teil des Plangebietes eine Fläche für die Landwirtschaft dar. Die Planungshoheit ist zwi-
schenzeitlich auf die Verbandsgemeinde Unstruttal übergegangen.  

 

Gemäß Grundsatz zu Punkt 6.10 REP Halle 2010 sollen Standorte für die Nutzung erneuer-
barer Energien so gewählt werden, dass regionale Gegebenheiten und Potenziale berück-
sichtigt werden und Konflikte mit den Belangen des Natur- und Landschaftsschutzes sowie 
mit anderen Raumnutzungen vermieden werden. Bei der Abwägung ist dem Landschaftsbild 
und der Erholungsfunktion der Landschaft ein besonderer Stellenwert beizumessen. Die Er-
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richtung großflächiger Photovoltaikanlagen im Außenbereich soll vorwiegend an vorhandene 
Konversionsflächen aus wirtschaftlicher und militärischer Nutzung, Deponien und anderen, 
durch Umweltbeeinträchtigungen belastete Freiflächen gebunden werden. 

Dies ist hier der Fall. Das sonstige Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Photovoltaikan-
lage ist auf einer Konversionsfläche aus wirtschaftlicher Nutzung: Deponie „Kalksteintagebau 
1 Karsdorf“ geplant.  

 

Im o.g. Bebauungsplan werden die Erfordernisse der Raumordnung der Ebene der 
Regionalplanung auf der Grundlage der o.g. Regionalpläne ausreichend beachtet bzw. 
berücksichtigt. 

Aus regionalplanerischer Sicht bestehen gegen den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan Nr. 10 „Photovoltaikanlage auf der Deponie der USUM GmbH“ der Gemeinde 
Karsdorf keine Bedenken. 

 

IV Sonstige Hinweise 

 

Die o.g. Regionalpläne sind im Internet auf der Homepage der RPG Halle unter folgendem 
Link veröffentlicht: http://www.planungsregion-halle.de. In diesem Zusammenhang wird auch 
auf die Möglichkeit der Nutzung des Regionalen Informationssystems hingewiesen, das 
ebenfalls unter der o.g. Internetadresse abrufbar ist. 

 

Kopie:  

 

Ministerium für Infrastruktur und Digitales - oberste Landesentwicklungsbehörde (per E-Mail), 
Burgenlandkreis - untere Landesentwicklungsbehörde; RPGH z.d.A. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

 

 

 

Dr. Cornelia Deimer 
Geschäftsstellenleiterin 
 
 
 
 
 



Amt für Landwirtschafr, Flurneuordnung und Forsten Süd
Postfach 1655 . 06655 Weißenfels

Stadtplanungsbüro
Meißner & Dumjahn GbR
Käthe-Kollwitz-Straße 9
99734 Nordhausen

Vorab per E-Mail!
info@meiplan.de

SACHSEN.ANHALT

Amt für Landwirtschaft,
Flurneuordnung und Forsten

süd

Weißenfels, 04.03.2025

lhr Zeichen/ lhre Nachricht

vom: ohne/ E-Mail vom 17.122024

(PE22.01.2025)

Mein Zeichen:

1 1 .3-21 048-1 00 I 2024; 31 I 2025

Bearbeitet von: Frau Veith

Tel.: (03443) 280-403

E-Mail: lnes.Veith

@alff.sachsen-anhalt.de

Bifte Funktionspostfach nuEen:
toeb-alff-sued
@alff.sachsen-anhalt.de

Müllnerstr.59
06667 Weißenfels

Tel: (03443) 280-0
Fax: (03443) 280-180

E-Mail:
Poststelle-ALFF-S ued@alff

sachsen-anhalt.de

lnternetseite des ALFF Süd unter:
https:i/alff . sachsen-anhalt.de/alff-sued

Hinweise zum Datenschutz unter:
htto://lsaurl.de/alffsueddsqvo

Besuche bitte vereinbaren!

Landeshauptkasse Sachsen-Anhalt
Deutsche Bundesbank
Filiale Magdeburg

BLZ 81000000
Konto 810 015 00
BIC MARKDEFISlO
rBAN DE21810000000081001500

Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 10 ,,Photo-
voltaikanlage auf der Deponie der USUM GmbH" der Gemeinde Karsdorf
Benachrichtigung über die Offentlichkeitsbeteiligung gemäß S 3 (2) BaUGB
und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-
mäß S 4 (2) BauGB sowie Abstimmung mit den benachbarten Gemeinden ge-
mäß S 2 (2) BaUGB im o. a. Planvertahren

Sehr geehrte Damen und Herren,

seitens des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF)
Süd wird zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. '10 ,,Photovoltaikan-
lage auf der Deponie der USUM GmbH" auf die abgegebene Stellungnahme
vom 03.04.2024 verwiesen, die weiterhin Gültigkeit besitzt.

Weitergehende Hinweise bzw. Bedenken bestehen nicht.

)ä:;;uu*
Doenecke
Amtsleiter

Sachsen-Anhalt
#moderndenken



 

 

 

 

  

 

 

Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH • PF 20 09 53 · 06010 Halle (Saale) 
  

Projektplanung / Kundenbetreuung Sachsen-Anhalt 
Standort Naumburg 
 

Ihr Zeichen: 
Ihre Nachricht: 
Unser Zeichen: 
Unsere Nachricht: 
 
Name: 
Telefon: 
E-Mail: 

 

 

  
  

  
Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH 
Postanschrift PF 20 09 53 · 06010 Halle (Saale) · Geschäftsanschrift Industriestraße 10 · 06184 Kabelsketal 
T +49 345 216-0 · F +49 345 216-2311 · info@mitnetz-strom.de · www.mitnetz-strom.de · Vorsitzender des Aufsichtsrates 
Dr. Stephan Lowis · Geschäftsführung Dirk Sattur · Christine Janssen · Sitz der Gesellschaft Halle (Saale) 
Registergericht Amtsgericht Stendal · HRB 215080 · Bankverbindung Deutsche Bank AG Chemnitz · BIC DEUTDE8CXXX 
IBAN DE29 8707 0000 0120 1664 00 · USt-ID-Nr. DE814181768 

 

 

     

 

 
      
Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn GbR 
Käthe Kollwitz Straße 9 
99734 Nordhausen 
 

  
 

      
vom 17.12.2024  
18778_24_V111403 VS-O-A-G 
vom       
 
Branko Mayerl 
03445/751 282 
TOEB-Sachsen-Anhalt@mitnetz-strom.de 
 

 

 
Naumburg, 20.12.2024 
 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 10 "Photovoltaikanlage auf der Deponie der 
USUM GmbH" der Gemeinde Karsdorf 
Stellungnahme/Leitungsauskunft 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

auf Ihre oben genannte Anfrage Bezug nehmend teilen wir Ihnen mit, dass sich im angegebenen Bereich  

keine Netzinfrastrukturanlagen befinden, zu denen wir als Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH  

(MITNETZ STROM) im Auftrag der Anlageneigentümer/-betreiber die entsprechenden Auskünfte erteilen.  

Wir weisen darauf hin, dass Versorgungsleitungen jederzeit Änderungen bzw. Erweiterungen unterworfen 

sein können. Vor Beginn jeglicher Bautätigkeit ist die aktuelle Auskunft über den Leitungsbestand (Schacht-

schein) per Online-Zugriff auf unserem Internetportal einzuholen: 

 

https://www.mitnetz-strom.de/online-services/plan--schachtscheinauskunft 

 

Nach einmaliger Registrierung wird der Zugriff auf den Leitungsbestand zur Verfügung gestellt. 

Darüber hinaus möchten wir Sie auf die mögliche Anlagenbetroffenheit weiterer Netzbetreiber (z.B. Stadt-

werke, private Leitungseigentümer, etc.) hinweisen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH 
 
 
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 

https://www.mitnetz-strom.de/online-services/plan--schachtscheinauskunft


 

 
 

 

 

 

 

 

  

www.50hertz.com 

 

 
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 10 „Photovoltaikanlage auf der 

Deponie der USUM GmbH“ der Gemeinde Karsdorf - Beteiligung der Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

 

 
Sehr geehrte Frau Dumjahn, 

 

Ihr Schreiben haben wir dankend erhalten. 

  

Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Plangebiet derzeit 

keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen bef inden. Dazu zäh-

len z. B. Hochspannungsfreileitungen und -kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbin-

dungen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen.  

  

Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für die 

Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH. 

  

Hinweis zur Digitalisierung: 

Für eine ef f iziente Identif izierung der (Nicht-) Betrof fenheit bitten wir bei künf tigen Be-

teiligungen nach Möglichkeit um Übersendung der Plangebietsf läche(n) sowie even-

tueller externer Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in einem standardisierten und ge-

oreferenzierten Geodatenaustauschformat (vorzugsweise als KML-Datei oder im 

SHP-Format inkl. PRJ-Datei). 

  

Freundliche Grüße 

  

50Hertz Transmission GmbH 

  

    

  

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrif t gültig.  

  
 
 

 

50Hertz Transmission GmbH 
 

 

OGZ 

Netzbetrieb Zentrale 

 

Heidestraße 2 

10557 Berlin 

 

Datum 

30.01.2025 

 

Unser Zeichen 

2024-001306-02-OGZ 

 

Ansprechpartner/in 

Frau Froeb 

 

Telefon-Durchwahl 

030/5150-6710 

 

Fax-Durchwahl 

 

 

E-Mail 

leitungsauskunft@50hertz.com 

 

Ihre Zeichen 

 

 

Ihre Nachricht vom 

17.12.2024 

 

Vorsitzende des Aufsichtsrates 

Catherine Vandenborre 

 

Geschäftsführer 

Stefan Kapferer, Vorsitz 

Dr. Dirk Biermann 

Sylvia Borcherding 

Marco Nix 

 

 

Sitz der Gesellschaft 

Berlin 

 

Handelsregister 

Amtsgericht Charlottenburg 

HRB 84446 

 

Bankverbindung 

BNP Paribas, NL FFM 

BLZ 512 106 00 

Konto-Nr. 9223 7410 19 

IBAN: 

DE75 5121 0600 9223 7410 19 

BIC: BNPADEFF 

 

USt.-Id.-Nr. DE813473551 

 
 

50Hertz Tra n s m i ssio n Gm b H –  He id es tra ße 2  –  1 0 5 57  B erli n 

 
Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn GbR 
Käthe-Kollwitz-Straße 9  

99734 Nordhausen 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH · PF 13 52 · 09072 Chemnitz 
  

 
Standort Markkleeberg 
 

Ihr Zeichen: 
Ihre Nachricht: 
Unser Zeichen: 
 
Name: 
Telefon: 
E-Mail: 

 

Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH 
Postanschrift PF 13 52 · 09072 Chemnitz · Geschäftsanschrift Industriestraße 10 · 06184 Kabelsketal 
T +49 345 216-0 · F +49 345 216-2311 · service@mitnetz-gas.de · www.mitnetz-gas.de 
Geschäftsführung Dirk Sattur · Christine Janssen · Sitz der Gesellschaft Halle (Saale) 
Registergericht Amtsgericht Stendal · HRB 5894 · Bankverbindung Commerzbank AG Halle (Saale) · BIC COBADEFFXXX 
IBAN DE79 8004 0000 0111 6201 02 · USt-ID-Nr. DE251538934 

 

 

     

 

 
      
Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn 
Käthe-Kollwitz-Str. 9 
99734 Nordhausen 
 

 

 
 

      
vom 17.12.2024  
VS-O-W-G/Rud 
 
Ines Rudlof 
0341/120-7234 
Ines.Rudlof@mitnetz-gas.de 
 

 

 
Markkleeberg, 19.12.2024 
 
Gemeinde Karsdorf, Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 10 "Photovoltaikanlage auf 
der Deponie der USUM GmbH"
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Ihre Anfrage ist bei uns eingegangen und wurde unter folgender Nummer registriert. 
 
Vorgang-Nr.: TG-V106071 
 
Nach der Durchsicht der von Ihnen eingereichten Unterlagen konnten wir feststellen, dass sich in dem 
von Ihnen ausgewiesenen Planungsbereich keine Versorgungsanlagen befinden, weshalb wir Ihrer Maß-
nahme ohne Auflagen uneingeschränkt zustimmen. 
 
Da unser Anlagenbestand ständigen Änderungen und Erweiterungen unterliegt, hat diese Stellungnahme 
eine Gültigkeit von 2 Jahren ab Ausstellungsdatum.  
 
Die Erkundigungspflicht der bauausführenden Firma bleibt von diesem Schreiben unberührt. 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH 
 
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
   

 
 



 

Deutsche Bahn AG | Sitz: Berlin | Registergericht: Berlin-Charlottenburg 
HRB 50 000 | USt-IdNr.: DE 811569869 | Vorsitz des Aufsichtsrats: Werner Gatzer 
Vorstand: Dr. Richard Lutz (Vorsitz), Dr. Levin Holle, Berthold Huber, Dr. Daniela Gerd tom Markotten, 
Dr. Sigrid Evelyn Nikutta, Evelyn Palla, Dr. Michael Peterson, Martin Seiler 
 

 

Nähere Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier: www.deutschebahn.com/datenschutz 
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   DB AG - DB Immobilien
Baurecht II
CR.R O42

Tröndlinring 3
04105 Leipzig

DB.DBImm.Baurecht-Suedost@deutschebahn.com

Aktenzeichen:  TOEB-ST-25-196753

DB AG - DB Immobilien  
Tröndlinring 3 | 04105 Leipzig  

 
Stadtplanungsbüro Meißner & 
Dumjahn GbR 
Käthe-Kollwitz-Straße 9 
99734 Nordhausen 

 

  

  08.01.2025
 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 10 „Photovoltaikanlage 
auf der Deponie der USUM GmbH“ der Gemeinde Karsdorf 
 
Strecke 5919 / Eltersdorf – Leipzig / ca. bei km 249,1 / rechts der Bahn ca.150m 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
  
die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von DB InfraGO AG (ehemals DB Netz AG / DB 
Station & Service AG) bevollmächtigtes Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit folgende 
Stellungnahme zu o.g. Verfahren.  
 
Durch die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 10 
„Photovoltaikanlage auf der Deponie der USUM GmbH“ der Gemeinde Karsdorf werden die 
Belange der DB AG und ihrer Konzernunternehmen nicht berührt. Wir haben daher weder 
Bedenken noch Anregungen vorzubringen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

DB AG - DB Immobilien 
 

      ⋅             ⋅ 
                                                                           
i.V.       i.A.     

.       . 
 

+++ Datenschutzhinweis: Aus aktuellem Anlass möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die in Stellungnahmen des DB Kon-
zerns enthaltenen personenbezogenen Daten von DB Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Vor- und Nachname, Unterschriften, 
Telefon, E-Mail-Adresse, Postanschrift) vor der öffentlichen Auslegung (insbesondere im Internet) geschwärzt werden 
müssen. +++ 
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Chatbot Petra steht Ihnen bei allgemeinen Fragen rund um immobilienrelevante Angelegenheiten gerne zur Verfügung. 
Nutzen Sie dafür folgenden Link oder den QR-Code:  https://chatbot-petra.tech.deutschebahn.com/ 
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E-Mail info@gdmcom.de

-Triebes

Amtsgericht Leipzig
HRB 15861

GDMcom GmbH
Maximilianallee 4, 04129 Leipzig

USt.-ID-Nr. DE813071383

Bankverbindung
IBAN DE98 1203 0000 0001 3655 84
BIC BYLADEM1001  |  Deutsche Kreditbank AG
Zertifiziert DIN EN ISO 9001  |  ISO/IEC 27001
ISO 45001  |  SCCP  |  DIN 14675  |  berufundfamilie
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gdmcom.de

GDMcom GmbH  |  Maximilianallee 4, 04129 Leipzig

Ansprechpartner Ines Urbanneck

Telefon 0341 3504 495

E-Mail leitungsauskunft@gdmcom.de

Unser Zeichen PE-Nr.: 13695/24
Reg.-Nr.: 13695/24

PE-Nr. bei weiterem 
Schriftverkehr bitte unbedingt 
angeben!

Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn GbR 
Anne Dumjahn 
Käthe-Kollwitz-Straße 9 
99734 Nordhausen

Datum 09.01.2025

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 10 „PVA auf der Deponie der USUM GmbH“ der 
Gemeinde Karsdorf - Entwurf

Ihre Anfrage/n vom: an: Ihr Zeichen:
E-Mail mit Download-Link 17.12.2024 GDMCOM

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Ihre oben genannte/n Anfrage(n), erteilt GDMcom Auskunft zum angefragten Bereich für 
die folgenden Anlagenbetreiber:

Anlagenbetreiber Hauptsitz Betroffenheit Anhang
Erdgasspeicher Peissen GmbH Halle nicht betroffen  Auskunft Allgemein
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-
Sachsen) ¹

Schwaig b. 
Nürnberg nicht betroffen  Auskunft Allgemein

ONTRAS Gastransport GmbH ² Leipzig nicht betroffen  Auskunft Allgemein
VNG Gasspeicher GmbH ² Leipzig nicht betroffen  Auskunft Allgemein

1) Die Ferngas Netzgesellschaft mbH („FG“) ist Eigentümer und Betreiber der Anlagen der früheren Ferngas Thüringen-Sachsen GmbH 
(„FGT“), der Erdgasversorgungsgesellschaft Thüringen-Sachsen mbH (EVG) bzw. der Erdgastransportgesellschaft Thüringen-
Sachsen mbH (ETG).

2) Wir weisen darauf hin, dass die Ihnen ggf. als Eigentümerin von Energieanlagen bekannte VNG – Verbundnetz Gas AG, Leipzig, im 
Zuge gesetzlicher Vorschriften zur Entflechtung vertikal integrierter Energieversorgungsunternehmen zum 01.03.2012 ihr Eigentum 
an den dem Geschäftsbereich „Netz“ zuzuordnenden Energieanlagen auf die ONTRAS – VNG Gastransport GmbH (nunmehr 
firmierend als ONTRAS Gastransport GmbH) und ihr Eigentum an den dem Geschäftsbereich „Speicher“ zuzuordnenden 
Energieanlagen auf die VNG Gasspeicher GmbH übertragen hat. Die VNG – Verbundnetz Gas AG ist damit nicht mehr Eigentümerin 
von Energieanlagen.

Diese Auskunft gilt nur für den dargestellten Bereich und nur für die Anlagen der vorgenannten 
Unternehmen, so dass noch mit Anlagen weiterer Betreiber gerechnet werden muss, bei denen weitere 
Auskünfte einzuholen sind!
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Bitte prüfen Sie, ob der dargestellte Bereich den Ihrer Anfrage enthält.

Karte: onmaps ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH

Darstellung angefragter Bereich: 1 WGS84 - Geographisch (EPSG:4326) 51.287122, 11.662830

Mit freundlichen Grüßen
GDMcom GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig.-

Kostenlos mit BIL - BUNDESWEITES INFORMATIONSSYSTEM ZUR LEITUNGSRECHERCHE
https://portal.bil-leitungsauskunft.de/login

Anlagen: Anhang
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Anhang - Auskunft Allgemein

zum Betreff: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 10 „PVA auf der Deponie der USUM 
GmbH“ der Gemeinde Karsdorf - Entwurf

PE-Nr.: 13695/24
Reg.-Nr.: 13695/24

ONTRAS Gastransport GmbH
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-Sachsen)
VNG Gasspeicher GmbH
Erdgasspeicher Peissen GmbH

Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und keine zurzeit laufenden Planungen der/s oben 
genannten Anlagenbetreiber/s.
Wir haben keine Einwände gegen das Vorhaben.

Auflage:
Sollte der Geltungsbereich bzw. die Planung erweitert oder verlagert werden oder der Arbeitsraum die 
dargestellten Planungsgrenzen überschreiten, so ist es notwendig, eine erneute Anfrage durchzuführen.

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen vorgesehen sind, hat durch den Bauausführenden rechtzeitig 
- also mindestens 6 Wochen vor Baubeginn - eine erneute Anfrage zu erfolgen.

Weitere Anlagenbetreiber

Bitte beachten Sie, dass sich im angefragten Bereich Anlagen Dritter befinden können, für die GDMcom für die 
Auskunft nicht zuständig ist.

- Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig. –
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Reg.-Nr.:

Bearbeiter:

Maßstab:

gedruckt am:

Diese Karte ist nicht zur Maßentnahme geeignet.

13695/24

Urbanneck, Ines 09.01.2025

onmaps ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH

1 : 10000

Die Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet!

PE-Nr.: 13695/24

Karte

null
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eMail

Betreff: Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
Nr. 10 „Photovoltaikanlage auf der Deponie der USUM 
GmbH“ der Gemeinde Karsdorf

03.01.2025 11:35:42

An: info@meiplan.de
Von: ronald.kuehn@midewa.de
Priorität: Normal
Anhänge: 0

Sehr geehrte Damen und Herren

durch das oben genannte Vorhaben werden unsere Belange nicht berührt. Im unmittelbaren Baubereich sind 
keine Wassergewinnungs- und Wasserverteilungsanlagen der MIDEWA GmbH vorhanden oder geplant.  Im 
Rahmen unseres Äußerungsrechts als Träger öffentlicher Belange stimmen wir dem Vorhaben grundsätzlich 
zu. 

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Ronald Kühn
Mitarbeiter Technik/Invest

Tel.: +4934756769208 Fax: +4934756769199 Mobil: +491622641357 

Niederlassung Mansfelder Land - Querfurter Platte
Wolferöder Weg 22
06295 Lutherstadt Eisleben
Deutschland

MIDEWA Dienstleistungsgesellschaft mbH 
Verwaltung | Bahnhofstr. 13 | 06217 Merseburg | www.midewa.de
Sitz der Gesellschaft: Köthen|Amtsgericht: Stendal|HRB-Nr. 33088|Steuer-Nr. 116/107/10028|USt-ID-Nr. DE362934537
Geschäftsführung: Steffen Höntsch, Toni Wasserzier, Jana Bräutigam (Prokuristin), Clemens Illing (Prokurist), Aufsichtsratsvorsitzende: 

Der Inhalt dieser E-Mail, inklusive seiner Anhänge, enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Die E-Mail ist 
ausschließlich für den bezeichneten Empfänger bestimmt. Sollten Sie diese Email irrtümlich erhalten, informieren Sie bitte sofort 
den Absender und vernichten Sie diese Mail. Jede Form der unberechtigten Kenntnisnahme, Nutzung, Veröffentlichung, 
Vervielfältigung und Weitergabe ist nicht gestattet. Vielen Dank für Ihre freundliche Hilfe!
Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch uns erhalten Sie unter: 
https://www.midewa.de/kontakt/Datenschutz






